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AMT DER TIROLER LANDESREGIERUNG 
Präsidialabteilung IIIEG-Referat 

6020 Innsbruck, am 18.08.1994 
Landhausplatz 
Telefax: (0512) 508-177 
Telefon: (0512) 508- Klappe: 153 
Sachbearbeiter: Dr. Tachezy 
DVR: 0059463 

Zahl: 29911320 

An das 
Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport u. Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 
1031 Wie n 

Bitte in der Antwort die Ge
schAftszahl dieses Schreibens 
anfUhren 

~~~~:.~~ ... ~~~~=.~~~~~P.f 
Datum: 2 ~. AUG. 1994 i 

. 2 b. Aus, 1994/:li{,('" 
Verteilt .............................................. ; ............... . 

Betreff: Entwürfe von Bundesgesetzen, mit-qenen das Bundesgese~z 
über natürliche Heilvorkommen und Klirol?te sowie das~ . 
Krankenanstaltengesetz geändert werden; 
Stellungnahme 

Bezug: do. Schreiben vom 28. Juni 1994, GZ 21.651/0-
II/D/5c/94 

Aus der Sicht der vom Land Tirol zu vertretenden Interessen be

steht gegen die oben angeführten Gesetzesentwürfe grundsätzlich 

kein Einwand. 

Zum Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über natürliche Heil

vorkommen und Kurorte geändert wird, wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1 (§ 1 Abs. 8): 

Die Ermöglichung entsprechender Zusatztherapien ist zu begrüßen. 

In diesem Zusammenhang wäre prinzipiell zu überlegen, ob nicht der 

Bundesgesetzgeber im Bereich des Krankenanstaltenrechtes für die 

Errichtung und Bewilligung selbständiger Ambulatorien mit einem 

eingeschränkten Leistungsumfang besondere Normen schaffen könnte. 

PC-Dateiname: 2991320.DOC 

5/SN-367/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Der derze~t. relativ strenge Maßstab für die Erteilung der Errich

tungs- und Betriebsbewilligung nach dem Krankenanstaltenrecht 

erscheint nämlich beispielsweise für die in Fremdenverkehrsge

bieten vermehrt auftretenden Einrichtungen für physikalische 

Therapie in·Kpmforthotels unangemessen. Eine vergleichbare 

Regelung einer vereinfachten Errichtungs- und Betriebsbewilligung 

wurde auch für Hebammenpraxen im § 56 des Hebammengesetzes, 

BGB1.Nr. 310/1994, in der Fassung BGB1.Nr. 505/1994, vorgesehen. 

Zu Art. I Z. 2 (§ 7 Abs. 2 lit. e): 

Nach der Wortfolge IIAusübung des ärztlichen Berufes berechtigt 

ist,lI sollte der Ausdruck IInach Möglichkeit durch einen Facharzt 

für physikalische MedizinIl eingefügt werden. 

Zu Art. 11 Z. 6 (§ 18 Abs. 1): 

Die geforderten pharmakologischen-balneolog'isc.hen Untersuchungen 

können nicht. nur in Wien sondern auch in entsprechenden Instituten 

in den Bundesländern beispielsweise auch an der Universität 

Innsbruck durchgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Mehrkosten 

sowie zur Verhinderung einer Monopolisierung sollten daher auch 

Gutachten entsprechender anderer Institute zugelassen werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der 

Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A. : 
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